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Einführungsgesetz zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch (EG ZGB); Änderung; 1. Beratung (Verbesserung des Schutzes gewaltbetroffener 
Personen) 
 

Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 3. Juni 2020 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des  
Regierungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

 Einführungsgesetz zum 
Schweizerischen Zivilge-
setzbuch (EG ZGB) 

                  

 Der Grosse Rat des Kantons 
Aargau 

   

 beschliesst:    

 I.    

 Der Erlass SAR 210.300 (Ein-
führungsgesetz zum Schwei-
zerischen Zivilgesetzbuch 
[EG ZGB] vom 27. Juni 2017) 
(Stand 1. Januar 2020) wird 
wie folgt geändert: 

   

 §  4a 
Elektronische Überwachung 

   

 1 Das Amt für Justizvollzug ist 
für den Vollzug einer gericht-
lich angeordneten elektroni-
schen Überwachung zuständig 
(Art. 28c Abs. 1 ZGB). 

   

http://gesetzessammlungen.ag.ch/data/210.300/de
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 2 Vor Anordnung der elektroni-
schen Überwachung prüft das 
zuständige Gericht zusammen 
mit dem Amt für Justizvollzug 
deren Vollziehbarkeit. Den als 
vollstreckbar erklärten Anord-
nungsentscheid stellt es dem 
Amt für Justizvollzug umge-
hend zu. 

   

 3 Das Amt für Justizvollzug 
kann für die Prüfung der Voll-
ziehbarkeit sowie für die Ein-
richtung und den Unterhalt der 
elektronischen Überwachung 
die Polizei beiziehen. 

   

 4 Das Amt für Justizvollzug teilt 
der zuständigen Staatsanwalt-
schaft festgestellte Verstösse 
gegen die angeordneten Ver-
bote gemäss Art. 28b ZGB 
beziehungsweise gegen die 
angeordnete Überwachungs-
massnahme umgehend mit, 
sofern die Strafandrohung 
gemäss Art. 292 des Schwei-
zerischen Strafgesetzbuchs 
(StGB) vom 21. Dezember 
1937 1) ausgesprochen wurde. 

   

                                                   
1) SR 311 

http://www.lexfind.ch/link/Bund/311/de
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 5 Das Amt für Justizvollzug 
erstattet dem die elektronische 
Überwachung anordnenden 
Gericht einen Monat vor Ab-
lauf der angeordneten Über-
wachungsmassnahme Bericht 
über die Mitwirkung und die 
Einhaltung der Vollzugsregeln 
durch die überwachte Person. 

   

 6 Die aufgezeichneten Daten 
über die beteiligten Personen 
dürfen nur zur Durchsetzung 
der angeordneten Verbote 
gemäss Art. 28b ZGB verwen-
det werden. Das Amt für Jus-
tizvollzug stellt sicher, dass die 
Daten spätestens zwölf Mona-
te nach Abschluss der ange-
ordneten Überwachungsmass-
nahme gelöscht werden. 

   

 7 Der Regierungsrat regelt die 
Höhe der gemäss gerichtli-
chen Auflage von der über-
wachten Person zu tragenden 
Kosten durch Verordnung. 
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§  24 
Verfahren 
a) Einzelzuständigkeiten 

    

1 Die Bezirksgerichtspräsiden-
tin oder der Bezirksgerichts-
präsident entscheidet in Ein-
zelzuständigkeit über folgende 
Geschäfte: 

    

a) Anordnung der Inventarauf-
nahme, der periodischen 
Rechnungsstellung und der 
Berichterstattung (Art. 318 
Abs. 3, Art. 322 Abs. 2 sowie 
Art. 405 Abs. 2 und 3 ZGB), 

    

b) Anordnung der Hinterlegung 
und der Sicherheitsleistung 
(Art. 324 Abs. 2 ZGB), 

    

c) Feststellung der Beendigung 
einer Massnahme aus ge-
setzlichen Gründen, 
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d) Ernennung der Beiständin 
oder des Beistands (Art. 400, 
401, 402 und 403 ZGB), Ent-
scheid über einen Beistands-
wechsel aufgrund der Been-
digung des Arbeitsverhält-
nisses als Berufsbeiständin 
oder Berufsbeistand 
(Art. 421 Ziff. 3 ZGB) oder 
auf Begehren der Beiständin 
oder des Beistands (Art. 422 
ZGB), sowie Entlassung aus 
dem Amt (Art. 422 und 423 
ZGB), 

    

e) direkte Regelung der Ange-
legenheit bei Verhinderung 
oder Interessenkonflikt der 
Beiständin oder des Bei-
stands (Art. 403 ZGB), 

    

f) Festsetzung der Entschädi-
gung der beauftragten Per-
son (Art. 366 Abs. 1 ZGB) 
und der Beiständin oder des 
Beistands (Art. 404 Abs. 2 
ZGB), 
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g) Bewilligung und Entscheid 
über Anlage und Aufbewah-
rung des Vermögens 
(Art. 408 Abs. 3 ZGB sowie 
Art. 4 Abs. 2 und 3, Art. 6 
Abs. 2, Art. 7 Abs. 2 und 3, 
Art. 8 Abs. 3 und Art. 9 
Abs. 1 und 2 der Verordnung 
über die Vermögensverwal-
tung im Rahmen einer Bei-
standschaft oder Vormund-
schaft [VBVV] vom 4. Juli 
2012 1)), 

    

h) Prüfung und Genehmigung 
der Rechnung und des Be-
richts (Art. 415 Abs. 1 und 2 
sowie Art. 425 Abs. 2 ZGB), 

    

i) Erteilung der Zustimmung 
(Art. 416 und 417 ZGB), 

    

j) Übertragung der bestehen-
den Massnahme an die Be-
hörden des neuen Wohnsit-
zes sowie Übernahme einer 
bestehenden Massnahme 
von der Behörde des bishe-
rigen Wohnsitzes (Art. 442 
Abs. 5 ZGB), 

    

k) Entscheid über Zuständig-
keitsfragen (Art. 444 ZGB), 

    

                                                   
1) SR 211.223.11 

http://www.lexfind.ch/link/Bund/211.223.11/de
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l) Entbindung von der Pflicht 
zur Ablage des Schlussbe-
richts und der Schlussrech-
nung (Art. 425 Abs. 1 ZGB), 

    

m) vorsorgliche Massnahmen 
(Art. 445 ZGB), 

    

n) Auskunftsbegehren (Art. 451 
Abs. 2 ZGB), 

    

o) Vollstreckungen (Art. 450g 
ZGB), 

    

p) Antragstellung auf Anord-
nung eines Erbschaftsinven-
tars (Art. 553 ZGB), 

    

q) Erhebung des Strafantrags 
(Art. 30 Abs. 2 des Schwei-
zerischen Strafgesetzbuchs 
[StGB] vom 21. Dezember 
1937 1)). 

q) Erhebung des Strafantrags 
(Art. 30 Abs. 2 […] StGB). 

   

                                                   
1) SR 311.0 

http://www.lexfind.ch/link/Bund/311.0/de
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2 In die Einzelzuständigkeit der 
Bezirksgerichtspräsidentin  
oder des Bezirksgerichtspräsi-
denten fallen zudem folgende 
Geschäfte des Kindesschut-
zes: 

    

a) Neuregelung der elterlichen 
Sorge und der Obhut bei  
Einigkeit der Eltern sowie 
Genehmigung von Unter-
haltsverträgen (Art. 134 
Abs. 3, Art. 179 Abs. 1, 
Art. 287, 298d und 315b 
Abs. 2 ZGB), 

    

b) Neuregelung des persönli-
chen Verkehrs oder der Be-
treuungsanteile in nichtstrei-
tigen Fällen ohne Neubeur-
teilung der elterlichen Sorge 
oder des Unterhalts (Art. 134 
Abs. 4, Art. 179 Abs. 1 und 
Art. 298d ZGB), 

    

c) Zustimmung zum Wechsel 
des Aufenthaltsorts des Kin-
des (Art. 301a Abs. 2 ZGB), 

    

d) Zustimmung zur Adoption 
des bevormundeten Kindes 
(Art. 265 Abs. 3 ZGB), 

    

e) Entgegennahme der Zu-
stimmungserklärung von Va-
ter und Mutter zur Adoption 
(Art. 265a Abs. 2 ZGB), 
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f) Entscheid über den Namen 
des Kindes bei Uneinigkeit 
der Eltern (Art. 270–270b 
ZGB), 

    

g) Ernennung des Vormunds 
(Art. 298 Abs. 3 ZGB), 

    

h) Entgegennahme der Erklä-
rung der unverheirateten  
Eltern betreffend die ge-
meinsame elterliche Sorge 
(Art. 298a Abs. 4 ZGB), 

    

i) Anordnung einer Beistand-
schaft für das Kind (Art. 306 
Abs. 2 ZGB), 

    

j) Anordnung einer Beistand-
schaft bei der Feststellung 
der Vaterschaft und bei der 
Wahrung des Unterhaltsan-
spruchs (Art. 308 Abs. 2 
ZGB), 

    

k) Entgegennahme des Kin-
desvermögensinventars 
nach Tod eines Elternteils 
(Art. 318 Abs. 2 ZGB), 

    

l) Bewilligung zur Anzehrung 
des Kindesvermögens 
(Art. 320 Abs. 2 ZGB), 
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m) Anordnung einer Vertre-
tungsbeistandschaft für das 
ungeborene Kind zur Wah-
rung erbrechtlicher Ansprü-
che (Art. 544 Abs. 1bis ZGB), 

    

n) Regelung über die Anrech-
nung der Erziehungsgut-
schriften (Art. 52fbis der Ver-
ordnung über die Alters- und 
Hinterlassenenversicherung 
[AHVV] vom 31. Oktober 
1947 1)). 

    

3 In die Einzelzuständigkeit der 
Bezirksgerichtspräsidentin  
oder des Bezirksgerichtspräsi-
denten fallen zudem folgende 
Geschäfte des Erwachsenen-
schutzes: 

    

a) Überprüfung, Auslegung und 
Ergänzung des Vorsorgeauf-
trags und Einweisung der 
beauftragten Person in ihre 
Pflichten (Art. 363 und 364 
ZGB), 

    

b) Prüfung der Kündigung des 
Vorsorgeauftrags (Art. 367 
ZGB), 

    

                                                   
1) SR 831.101 

http://www.lexfind.ch/link/Bund/831.101/de
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c) Zustimmung zu Rechtshand-
lungen des Ehegatten bezie-
hungsweise der eingetrage-
nen Partnerin oder des ein-
getragenen Partners im 
Rahmen der ausserordentli-
chen Vermögensverwaltung 
(Art. 374 Abs. 3 ZGB), 

    

d) Prüfung der Voraussetzun-
gen zur Vertretungsbefugnis 
des Ehegatten beziehungs-
weise der eingetragenen 
Partnerin oder des eingetra-
genen Partners und Ausstel-
lung einer Urkunde über die 
Vertretungsbefugnis 
(Art. 376 Abs. 1 ZGB), 

    

e) Festlegung der Vertretungs-
berechtigung bei medizini-
schen Massnahmen 
(Art. 381 und 382 Abs. 3 
ZGB), 

    

f) Entscheid über aufsichts-
rechtliches Einschreiten ge-
gen die Beiständin oder den 
Beistand beziehungsweise 
gegen eine von der Erwach-
senenschutzbehörde beauf-
tragte Drittperson oder Stelle 
(Art. 419 ZGB). 
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4 Angelegenheiten gemäss 
den Absätzen 1–3 können 
durch die Kindes- und Er-
wachsenenschutzbehörde 
als Kollegium entschieden 
werden, wenn prozessökono-
mische Gründe oder die Wich-
tigkeit beziehungsweise Kom-
plexität der rechtlichen oder 
tatbeständlichen Verhältnisse 
dies verlangen. 

    

 II.    

 Der Erlass SAR 251.200 (Ein-
führungsgesetz zur Schweize-
rischen Strafprozessordnung 
[EG StPO] vom 16. März 
2010) (Stand 1. Oktober 2018) 
wird wie folgt geändert: 

   

§  24 
Mitteilung an andere Behörden 

    

1 Die urteilende Behörde teilt 
rechtskräftige Entscheide, die 
gestützt auf die Strafbestim-
mungen in der Tier- und Um-
weltschutzgesetzgebung er-
gangen sind, den dafür zu-
ständigen Vollzugsbehörden 
mit. 

    

http://gesetzessammlungen.ag.ch/data/251.200/de


- 13 - 
 
 

Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 3. Juni 2020 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des  
Regierungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

2 Sie teilt der zuständigen Be-
hörde Entscheide betreffend 
Personen mit, die eine bewilli-
gungsbedürftige Tätigkeit ge-
mäss § 57 des Gesetzes über 
die Gewährleistung der öffent-
lichen Sicherheit (Polizeige-
setz, PolG) vom 6. Dezember 
2005 1) ausüben. 

    

3 Die Staatsanwaltschaften 
informieren andere Behörden 
über Strafverfahren und ver-
fahrensabschliessende Ent-
scheide, wenn diese für die 
Erfüllung ihrer Aufgaben da-
rauf angewiesen sind und die-
ser Mitteilung kein überwie-
gendes privates Interesse ent-
gegensteht. 

    

 4 Die Kantonspolizei ist die für 
Fälle häuslicher Gewalt zu-
ständige Stelle gemäss 
Art. 55a Abs. 2 StGB. 

   

                                                   
1) SAR 531.200 

http://gesetzessammlungen.ag.ch/data/531.200/de
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 III.    

      Keine Fremdaufhebungen.                   

 IV.    

 Die Änderungen unter Ziff. I. 
und II. treten am 1. Januar 
2022 in Kraft. 

   

 Aarau,    

 Präsidentin des Grossen Rats 
  
Protokollführerin 
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